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Einführung und Problemstellung 

Gegenstand der vorliegenden Abhandlung ist § 1611 BGB, die Norm, die in Li-
teratur und Rechtsprechung terminologisch als Regelung der „Verwirkung" des Un-
terhaltes zwischen Verwandten bezeichnet wird. Da das Wesen der Rechtsfolgen des 
§ 1611 mit den Charakteristika der Verwirkung, wie sich zeigen wird, nicht harmo-
niert, ist die Bezeichnung als Beschränkungs-  oder Ausschlußiatbestand  adäquater. 

In praktischer und infolgedessen auch inhaltlicher Hinsicht führte § 1611, der in 
seiner derzeitigen Fassung dieses Jahr seinen 31. und insgesamt - mit dem 
BGB - den 100. Geburtstag feiert,  bis in die 80er Jahre ein Schattendasein. Dies 
wird bei einem Vergleich mit seinem Pendant § 1579, dem sich mehrere Abhandlun-
gen widmen, besonders deutlich. Ein Grund dafür liegt wohl darin, daß die vermehr-
te Tendenz zu Scheidungen zunächst eine Häufung der Berufung auf § 1579 nach 
sich zog und erst zeitversetzt gleichsam als Echo in der nächsten Generation § 1611 
begründet. So wurde ihm 1977 bescheinigt, daß er als Ausnahmevorschrift  kaum 
eine Bedeutung  habe, und noch in einem Lehrbuch des Unterhaltsrechtes aus dem 
Jahr 1983 findet sich die Äußerung, daß § 1611 in der Praxis keine  Rolle  spiele. 

Dies änderte sich ab Anfang der 80er Jahre zunächst langsam, bis dann eine klei-
ne „Entscheidungsflut" einsetzte. Nachdem es zunächst überwiegend um verschie-
denste Ausprägungen der 2. Variante des § 1611 Abs. 1, der sittlich verschuldeten 
Bedürftigkeit,  gegangen war, wechselte der Gegenstand des Vorbringens zuneh-
mend zur 3. Variante, der schweren vorsätzlichen Verfehlung. Innerhalb derer wur-
den ab Anfang der 90er Jahre besonders Fälle der sog. Kontaktverweigerung voll-
jähriger Kinder gegenüber ihren Eltern bekannt. Diese entfachten zunächst eine leb-
hafte Diskussion über ihre Beurteilung. Darüberhinaus waren sie aber - und das ist 
das Wesentliche - der Auslöser vermehrter Auseinandersetzung mit dem Gegen-
stand des § 1611, dem verwandtschaftlichen Verhältnis und der hieraus resultieren-
den Toleranz. 

Die nicht nur auf juristischem Terrain angesiedelte Diskussion darum ist Aus-
gangspunkt der Beurteilung, ob ein Verhalten eines Familienmitgliedes das ange-
strebte „Soll" in einer Familie erreicht. Dessen Definition wiederum ist aber geprägt 
von gesellschaftlichen, sozialen, philosophischen, psychologischen und nicht zu-
letzt emotionalen Erwägungen. Dementsprechend kontrovers waren dann auch Dis-
kussion und Ergebnisse. Der Streit um die Kontaktverweigerung beruhigte sich 
zwar nach einigen Jahren mit im wesentlich einhelligem Ergebnis, daß eine solche 
allein grundsätzlich nicht den Unterhaltsausschluß bewirken kann. Es blieb aber das 
Dilemma, daß jedes  (Fehl)verhalten  unter dem Aspekt des stets geforderten  schwe-
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ren,  die  Aufrechterhaltung  eines Unterhaltsanspruches  unerträglich  machenden 
Verstoßes  gegen die  verwandtschaftliche  Solidarität  nur in Abhängigkeit vom ange-
strebten Idealverhalten beurteilt werden kann. Das wiederum hängt ab vom gesell-
schaftlich herrschenden Zustand der Familie und deren interner Solidarität. Selbst 
wenn geklärt wäre, wie das ideale familiäre Verhalten auszusehen hätte, wäre immer 
noch unklar, ob und inwieweit dies nicht für die verschiedensten familiären und fa-
milienähnlichen Lebensformen, in denen Verwandte sich heute befinden, der Modi-
fizierung bedürfte.  Des weiteren sind derartige Wertungen stark moralisch beein-
flußt. Daß sie daher insgesamt schwierig und trotz aller Abgrenzungs- und Defini-
tionsversuche auch im Ergebnis selten eindeutig sein werden, drängt sich schon 
nach diesen kurzen Anmerkungen auf, wird aber im Laufe des Abfassens einer sol-
chen Abhandlung noch klarer. 

Diese Arbeit unternimmt nach und neben der Behandlung der zahlreichen, sich 
um § 1611 rankenden dogmatischen Fragen und der zugänglichen Entscheidungen, 
den Versuch, den verschiedenen Verhaltensweisen unter Berücksichtigung der psy-
chologischen und sozialen Besonderheiten auch juristisch durch eine angemessene 
Wertung innerhalb des § 1611 Rechnung zu tragen. Das generelle Problem bei der 
Behandlung des § 1611, seine Grenzlage zwischen Moral und Recht, läßt die Beur-
teilung besonders in der forensischen Praxis mit juristischen Maßstäben trotzdem 
schwierig bleiben. 

Darüberhinaus muß bei jeder Betrachtung des § 1611 stets der Tatsache Rech-
nung getragen werden, daß die Häufigkeit seiner Geltendmachung einerseits ein In-
dikator für den Zustand der Familie und deren Wertigkeit in der Gesellschaft ist, und 
andererseits dessen Handhabung durch die Gerichte wiederum Impulse für das Ver-
ständnis der Solidarität liefern kann. Insoweit sei nur eine in der Literatur zitierte 
Schlagzeile des Kölner Express in Konsequenz einer Entscheidung zu § 1611 „En-
kel muß Opa nicht grüßen" angeführt.1 

Das Resümee der Abhandlung besteht nach dem Versuch möglichst umfassender 
Ergründung des Gehaltes und des Anwendungsstatus des § 1611 in der Aufforde-
rung, den erst 80 Jahre nach seiner Schaffung  „erwachten" § 1611 aufgrund der, mit 
konträrem Ergebnis vielbeschworenen Solidarität weitgehend wieder „einzuschlä-
fern". 

1 Zitiert nach Büttner,  FamRZ 1998,406. 



Erstes  Kapitel 

Historische Fassung und Intention 

In diesem Teil der Abhandlung soll die Entwicklung der Beschränkung des Ver-
wandtenunterhaltes von ihren Wurzeln über die Entwürfe zum Bürgerlichen Gesetz-
buch bis zu ihrer Fassung in diesem dargestellt werden. Dies möge der historischen 
Untermauerung der Thematik sowie größerer Verständlichkeit der Schilderung von 
Inhalt und Intention der aktuellen Gesetzeslage dienen. Nach einem kurzen Blick 
auf die insoweit bestehende Situation in Deutschland vor Beginn der Bemühungen 
um eine einheitliche Kodifikation werden die einzelnen Entwürfe der Norm im Zuge 
deren Schaffung  bis zum Inkrafttreten  des BGB dargestellt. 

Abschnitt 1 

Die Situation vor Inkrafttreten des BGB 

Der erste Abschnitt widmet sich einem Ausflug zur rechtlichen Situation des Ver-
lustes des Unterhaltsanspruches von Verwandten infolge unangemessenen Verhal-
tens vor Inkrafttreten  des BGB. 

Die ältere Auffassung  im gemeinen Recht ging davon aus, daß das natürliche 
Recht es den Eltern unter keinen Umständen erlaube, ihr hilfloses Kind1 gänzlich zu 
verstoßen und traf deswegen folgende Unterscheidung: Wahrend der notdürftige 
Lebensunterhalt (die sog. alimenta naturalia) dem hilflosen Kinde ungeachtet aller 
Verfehlungen nicht entzogen werden könne, könne der Anspruch auf den reichliche-
ren, nach Stand und Vermögen zu bemessenden Unterhalt (die sog. alimenta civilia) 
wegen unkindlichen Verhaltens versagt werden.2 Diese hinsichtlich des Umfanges 
verwandtschaftlicher  Unterhaltspflicht als streng  zu qualifizierende Auffassung  lag 
gleichzeitig im Interesse der öffentlichen  Armenpflege. Dieses Interesse sollte aller-
dings nicht überbewertet werden, da der Anwendungsbereich des Versagungsgrun-

1 Wobei darauf hingewiesen werden muß, daß der Begriff  „Kind" auch damals unabhängig 
vom Alter lediglich zur Kennzeichnung des Verwandtschaftsverhältnisses  verwendet wurde, so 
daß Vergleichbarkeit mit der heutigen Situation gegeben ist. 

2 So ζ. B. OLG Kassel, Urt. v. 2.12.1880, Seuffert's  Archiv Bd. 37 Nr. 39 mit folgender Ar-
gumentation: die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kindern ist eine aus dem Naturband 
der Blutsgemeinschaft entspringende Verpflichtung, die nicht durch einen auf menschlichem 
Willen beruhenden Vorgang gänzlich aufgehoben werden kann. 

2 Bingener 


